
 

Informationsblatt zu unserer Paar- und Sexualberatung 
 

Sehr geehrte Ratsuchende, sehr geehrter Ratsuchender, 
 

Sie haben einen Termin für ein Erstgespräch in unserer Beratungsstelle verein-
bart. In diesem Erstgespräch wird unser/e BeraterIn sich eingehend mit Ihrem 
Anliegen beschäftigen. Es dient unter Anderem dazu einzuschätzen (sowohl von 

Ihrer, als auch von unserer Seite), ob weitere Beratungsgespräche bei uns hilf-
reich für Sie sind. Alle MitarbeiterInnen unserer Beratungsstelle obliegen der 

Schweigepflicht, so dass Sie sicher sein können, dass Beratungsinhalte nicht wei-
tergegeben werden. 

 
Da wir nur teilweise aus öffentlichen Mitteln finanziert werden, müssen wir für 
unsere Beratung folgende Gebühren erheben: 

Erstgespräch  
Einzelberatung          20,00 € 

Paarberatung          30,00 € 
Einzelberatung 
ALG II-, Sozialhilfe- oder Bafög Bezieher, Geringverdiener etc.     7,00 € 

Paarberatung 
ALG II-, Sozialhilfe- oder Bafög Bezieher, Geringverdiener etc.   10,00 € 

Folgegespräche 
Paarberatung 2% + Einzelberatung 1,5% des Familiennettoeinkommens (ohne 
Kindergeld) abzüglich 300,00 pro Kind 

Einzelberatung 
ALG II-, Sozialhilfe- oder Bafög Bezieher, Geringverdiener etc.     7,00 € 

Paarberatung 
ALG II-, Sozialhilfe- oder Bafög Bezieher, Geringverdiener etc.   10,00 € 
 

Rechenbeispiel: 

Paarberatung 
Familiennettoeinkommen 2000,00 Euro ohne Kinder    40,00 € 

Einzelberatung 
Familiennettoeinkommen 2000,00 Euro ohne Kinder    30,00 € 
Paarberatung 

Familiennettoeinkommen 2000,00 Euro mit 2 Kindern    28,00 € 
Einzelberatung 

Familiennettoeinkommen 2000,00 Euro mit 2 Kindern    21,00 € 
 

 
Eine Beratung dauert etwa 60 Minuten. Anzahl und Abstand zwischen den einzelnen Be-

ratungen werden mit der BeraterIn je nach Bedarf vereinbart. Bitte zahlen Sie den für Sie 

in Frage kommenden Betrag vor jedem Gespräch in der Anmeldung. Sie erhalten dort 

eine entsprechende Quittung. Für unsere Terminplanung ist es sehr wichtig, dass Sie be-

reits vereinbarte Termine nur im Notfall und auch rechtzeitig (3 Werktage vorher) absa-

gen. 


